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 Veröffentlicht am 09.11.2004

Norm

UWG §14 Abs1 B1

Rechtssatz

Wird ein Geschäftszweig ausgegliedert, so ist die ausgliedernde Gesellschaft für Wettbewerbsverstöße nicht aktiv

legitimiert, die nur den ausgegliederten Geschäftszweig direkt betre4en. Die ausgliedernde Gesellschaft ist als

Gesellschafterin der ausgegliederten Gesellschaft bloße Kapitalgeberin.
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